
Petition 

Schluss mit „Schnelljustiz" 
Bei presserechtlichen Eilverfahren sollen künftig immer zunächst die Betroffe-
nen angehört werden, bevor es zu einer richterlichen Anordnung kommt. 
Das will Manfred Plinke, Geschäftsführer des Verlags Autorenhaus, mit einer 
Petition erreichen, die vom Deutschen Bundestag beraten und jetzt an die 
Bundesregierung sowie die Bundestagsfraktionen zur Überprüfung weiterge-
reicht wurde. Plinke sagte dem Journalist, es bedürfe dazu einer Änderung der 
Zivilprozessordnung. Der Verleger hatte die Petition vor einem Jahr 
eingereicht, „um das Missbrauchspotenzial einzuschränken, weil an Land-
gerichten bei Eilverfahren oft nicht hinreichend sorgfältig geprüft wird“. Das 
derzeitige Verfahren kritisierte Plinke als „Schnelljustiz“, da Beklagte keine 
Chance bekämen, sich vor Gericht zu äußern, wenn von der anderen Seite ge-

nug Druck gemacht würde. Zudem bekomme 
der Beklagte sofort Kosten aufgeladen. Der 
Verleger sieht dadurch die Presse- und Kunst-
freiheit behindert. In seiner Petition fordert er, 
dass die Gerichte bei Anträgen auf einstweilige 
Anordnung, die die Presse- und Meinungsfrei-
heit betreffen, insbesondere prüfen, ob bereits 
eine Abmahnkorrespondenz vorliegt, ob der 
Antragsteller rechtsfähig ist und sich hinrei-
chend legitimieren kann, ob bei redaktionellen 
Inhalten das Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb angewendet werden darf und ob 

Reichte Petition ein:     in diesen Fällen nicht stets eine mündliche 
Verleger Manfred Plinke     Verhandlung angesetzt werden soll. 

Das Bundesjustizministerium, an das sich Plinke zuvor schon gewandt hatte, 
lehnte eine Gesetzesänderung mit der Begründung ab, es gebe bei Eilverfah-
ren die Möglichkeit des Widerspruchs, was zwingend zu einer mündlichen 
Verhandlung führe. Der Petitionsausschuss empfahl indessen zu prüfen, ob 
und inwieweit die Situation der Betroffenen verbessert werden kann. Ihm 
liege eine sehr große Anzahl von Petitionen zu dieser Thematik vor. Plinke 
selbst hat mit Eilverfahren leidvolle Erfahrungen gemacht. Nach eigenen 
Angaben wehrt er sich seit Erscheinen eines kritischen Artikels im „Jahrbuch 
für Autoren 2005/2006“ gegen 39 Einstweilige Verfügungen und 16 Klagen. 
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